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Vorkaufsrecht-Satzung
der Stadt Heimbach

vom 10.02.1989

§ 1

(1)  Die Stadt Heimbach führt im Ortskern Heimbach eine Maßnahme zur Verbesserung
       des Wohnumfeldes durch. Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwick-   
       lung,  wie sie der Rahmenplan als vorbereitende Untersuchung  im Sinne des § 141
       Abs. 1 BauGB für die Festlegung des Sanierungsgebietes beschreibt, wird für die  
       Grundstücke,  die innerhalb des in Abs. 2 bezeichneten Gebietes liegen, ein Vorkaufs-   
       recht für die Stadt Heimbach bestimmt.

(2)   Die Grenzen des Satzungsgebietes verlaufen, ausgehend von der Hengebachstraße, an
        der Straße „Am Eichelberg“ zunächst ca. 150 m in nördlicher Richtung, dann bis zum 
        Friedhof in östlicher Richtung  über den Friedhof und im Abstand von ca. 70 m östlich
        parallel zur Hengebachstraße bis zur Kochley, dann südlich bis ca. 50 m über die Hen-
        gebachstraße hinaus hinter der vorhandenen Bebauung bis zur Mariawalder Straße,
        weiter nördlich und westlich um den Burgbereich über den Seerandweg zur Hengebach-
        straße, dann westlich bis zum Ausgangspunkt Abgang „Am Eichelberg“.

        Die beigefügte Übersichtskarte im Maßstab 1 : 5 000, in die das Satzungsgebiet einge-
        tragen ist, ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 2   

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
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